
 

 

S A T Z U N G 

der Samtgemeinde Land Hadeln 

über die Erhebung von Verwaltungskosten 

im eigenen Wirkungskreis (Verwaltungskostensatzung) 

 

 

Aufgrund der §§ 10, 58 Abs. 1 Nr. 5, 7 und § 111 des Niedersächsischen Kommunalverfas-

sungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zu-

letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3) und 

der §§ 2, 4 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 

20. April 2017 (Nds. GVBl. S. 121), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 22.09.2022 

(Nds. GVBl S. 589), hat der Rat der Samtgemeinde Land Hadeln in seiner Sitzung am 16. 

September 2025 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 Allgemeines 

(1) Für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten - im nachfolgenden Verwal-

tungstätigkeiten - im eigenen Wirkungskreis der Samtgemeinde Land Hadeln werden nach 

dieser Satzung Kosten erhoben, wenn die Beteiligten hierzu Anlass gegeben haben. Kos-

ten im Sinne dieser Satzung sind Gebühren und Auslagen. Verwaltungstätigkeiten sind 

auch Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe.  

 

(2) Kosten werden auch erhoben, wenn ein auf Vornahme einer kostenpflichtigen Verwal-

tungstätigkeit gerichteter Antrag abgelehnt oder nach Aufnahme der Verwaltungstätigkeit 

vor der Entscheidung zurückgenommen wird. 

 

(3) Die Erhebung von Kosten aufgrund anderer Rechtsvorschriften für besondere Verwal-

tungstätigkeiten, die in dem Kostentarif nicht aufgeführt sind, bleibt unberührt. 

 

§ 2 Kostentarif 

(1) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem als Anlage geführten Kostentarif, der Be-

standteil dieser Satzung ist. 

 

(2) Liegen umsatzsteuerpflichtige Verwaltungstätigkeiten vor, sind die Beträge des Kostenta-

rifs zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer zu erheben. 

 

(3) Nicht unter den Kostentarif fallen: 

a) Verwaltungstätigkeiten, für die nach gesetzlichen Vorschriften sachliche oder persön-

liche Gebührenfreiheit besteht, 

b) Verwaltungstätigkeiten im Rahmen der Amtshilfe. 

 

§ 3 Gebühren 

(1) Ist für den Ansatz von Gebühren durch den Kostentarif ein Rahmen (Mindest- und Höchsts-

ätze) bestimmt, so sind bei der Festsetzung der Gebühr das Maß des Verwaltungsaufwan-

des sowie der Wert des Gegenstandes zurzeit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit 

zu berücksichtigen. Die Gebühr ist auf volle Euro abgerundet festzusetzen. Soweit die zu 

erhebenden Gebühren nach dem Zeitaufwand festgelegt werden, sind die 



 

 

Viertelstundensätze gem. § 1 Abs. 4 der Allgemeinen Gebührenordnung (AllGO) in der 

jeweils geltenden Fassung zugrunde zu legen. 

 

(2) Werden mehrere gebührenpflichtige Verwaltungstätigkeiten nebeneinander vorgenom-

men, so ist für jede Verwaltungstätigkeit eine Gebühr nach Kostentarif zu erheben. 

 

(3) Gebühren werden nicht erhoben für Verwaltungstätigkeiten, zu denen 

a) in Ausübung öffentlicher Gewalt eine andere Behörde im Lande, eine Behörde des 

Bundes oder die Behörde eines anderen Bundeslandes Anlass gegeben hat, es sei 

denn, dass die Gebühr einem Dritten auferlegt oder in sonstiger Weise auf Dritte um-

gelegt werden kann. 

b) Kirchen und andere Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften des öffentlichen 

Rechts einschließlich ihrer öffentlich-rechtlichen Verbände, Anstalten und Stiftungen 

zur Durchführung von Zwecken i. S. d. § 54 der Abgabenordnung (AO) Anlass gegeben 

haben, es sei denn, dass die Gebühr einem Dritten aufzuerlegen ist. 

 

§ 4 Kosten für Rechtsbehelfe 

(1) Soweit ein Rechtsbehelf erfolglos bleibt, beträgt die Gebühr für die Entscheidung über den 

Rechtsbehelf das 1,5-fache der Gebühr, die für die angefochtene Entscheidung anzuset-

zen war. Soweit der Rechtsbehelf Erfolg hat, sind nur die Kosten für die vorzunehmende 

Verwaltungstätigkeit zu erheben. War für die Verwaltungstätigkeit keine Gebühr festzuset-

zen, so richtet sich die Höhe der Gebühr nach Nr. 17 des Kostentarifs. 

 

(2) Wird eine Verwaltungstätigkeit auf einen Rechtsbehelf hin, der nicht von dem Kostenpflich-

tigen eingelegt worden ist, im Widerspruchs- oder Beschwerdeverfahren oder durch ge-

richtliches Urteil aufgehoben, so ist eine bereits bezahlte Gebühr insoweit zurückzuzahlen, 

als sie die für die Ablehnung des Antrages zu entrichtende Gebühr übersteigt. Das Gleiche 

gilt, wenn ein Gericht nach § 113 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) die Rechtswid-

rigkeit der Verwaltungstätigkeit festgestellt hat. Die Zurückzahlung ist ausgeschlossen, 

wenn die Verwaltungstätigkeit aufgrund von unrichtigen oder unvollständigen Angaben des 

Antragstellers vorgenommen wurde. 

 

(3) Die Absätze 1 bis 2 sind auch bei Entscheidungen über Widersprüche Dritter anzuwenden. 

 

§ 5 Billigkeitsmaßnahmen 

(1) Kosten, die dadurch entstanden sind, dass die Samtgemeinde Land Hadeln die Sache 

unrichtig behandelt hat, sind zu erlassen. 

(2) Die Samtgemeinde Land Hadeln kann die von ihr festgesetzten Kosten stunden, wenn die 

sofortige Einziehung für den Schuldner mit erheblichen Härten verbunden ist und wenn der 

Anspruch durch Stundung nicht gefährdet wird.  

 

(3) Die Samtgemeinde Land Hadeln kann die Kosten ermäßigen oder von der Erhebung ab-

sehen, wenn dies im Einzelfall mit Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kos-

tenschuldners oder sonst aus Billigkeitsgründen geboten ist. 

 

(4) Wird ein Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung ganz oder teilweise abgelehnt oder 

zurückgenommen, bevor die Amtshandlung beendet ist, so kann die Gebühr bis auf ein 

Viertel des vollen Betrages ermäßigt werden. 



 

 

 

(5) Wird ein Antrag wegen Unzuständigkeit abgelehnt oder beruht ein Antrag auf unverschul-

deter Unkenntnis, so kann die Gebühr außer Ansatz bleiben. 

 

§ 6 Auslagen 

(1) Werden bei der Vorbereitung oder bei der Vornahme einer Verwaltungstätigkeit Auslagen 

notwendig, die nicht bereits mit der Gebühr abgegolten sind, so hat der Kostenschuldner 

sie zu erstatten. Dies gilt auch, wenn die Verwaltungstätigkeit selbst gebührenfrei ist. Wer-

den bei einer Dienstreise mehrere Dienstgeschäfte wahrgenommen, so sind die Reisekos-

ten nach dem Verhältnis der Kosten zu teilen, die bei gesonderter Erledigung jedes einzel-

nen Geschäfts entstanden wären. 

 

(2) Auslagen sind § 13 Abs. 3 Nds. Verwaltungskostengesetz (NVerwKostG) exemplarisch 

aufgeführt.  

 

§ 7 Kostenschuldner 

(1) Kostenschuldner ist derjenige, der zu der Verwaltungstätigkeit Anlass gegeben hat oder 

wer die Kosten durch eine gegenüber der Samtgemeinde Land Hadeln abgegebene oder 

ihr/ihm mitgeteilte Erklärung übernommen hat.  

 

(2) Kostenschuldnerin bzw. Kostenschuldner nach § 4 ist die oder derjenige, die bzw. der 

rechtlich Beschwerte/-r ist. 

 

(3) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner. 

 

§ 8 Entstehung der Kostenschuld 

(1) Die Gebührenschuld entsteht mit der Beendigung der Verwaltungstätigkeit oder mit der 

Rücknahme des Antrages. 

 

(2) Die Verpflichtung zur Erstattung der Auslagen entsteht mit dem Entstehen des zu erstat-

tenden Betrages. 

 

(3)  

§ 9 Fälligkeit der Kostenschuld 

(1) Die Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung an den  

Kostenschuldner fällig, wenn nicht die Samtgemeinde Land Hadeln einen  

späteren Zeitpunkt bestimmt. 

 

(2) Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten können von der vorherigen Zahlung 

der Kosten oder von der Zahlung oder Sicherung eines angemessenen Kostenzuschusses 

abhängig gemacht werden. Soweit der Vorschuss die endgültige Kostenschuld übersteigt, 

ist er zinslos zu erstatten. 

 

(3) Bei umsatzsteuerpflichtigen Kosten enthält der Bescheid die Bestandteile einer Rechnung 

nach den Vorschriften des Umsatzsteuergesetzes (UStG). 



 

 

 

§ 10 Vollstreckung 

Die Kosten können nach dem Niedersächsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetz im Ver-

waltungszwangsverfahren vollstreckt werden. 

 

§ 11 Anwendung des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes 

Soweit diese Satzung keine Regelung enthält, finden nach § 4 Abs. 4 des Niedersächsischen 

Kommunalabgabengesetzes die Vorschriften des Niedersächsischen Verwaltungskosten-ge-

setzes sinngemäß Anwendung. 

 

§ 12 Datenschutz 

(1) Für datenschutzrechtliche Fragen können sich Betroffene an den Datenschutzbeauftrag-

ten der verantwortlichen Stelle wenden, die Kontaktdaten sind auf der Webseite der Samt-

gemeinde Land Hadeln unter https://www.samtgemeinde-land-hadeln.de/daten-

schutz.html abrufbar.  

 

(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich zur Durchführung der 

Verwaltungstätigkeiten nach dieser Satzung, insbesondere zur Bearbeitung von Anträgen 

und zur Erhebung von Verwaltungskosten. Rechtsgrundlage hierfür sind Art. 6 Abs. 1 lit. c 

und e DSGVO in Verbindung mit § 1 Abs. 6 und § 3 NDSG sowie den vorgenannten Fach-

gesetzen sowie § 11 NKAG. 

 

(3) Es werden nur die für die Bearbeitung erforderlichen Daten verarbeitet, insbesondere: 

Name und Kontaktdaten, Angaben zum Verwaltungsvorgang (z.B. Aktenzeichen, Antrags-

gegenstand), Gebühren- und Zahlungsinformationen. Die Erhebung erfolgt in der Regel 

anlassbezogen, etwa bei der Antragstellung oder im Zuge gebührenpflichtiger Amtshand-

lungen.  

(4) Eine Übermittlung der Daten an Dritte erfolgt nur, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist 

oder zur Erfüllung der Aufgaben erforderlich ist. Eine Verarbeitung zu anderen Zwecken 

findet nicht statt. 

 

(5) Die Daten werden so lange gespeichert, wie dies zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben 

und zur Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, insbesondere aus dem Haus-

halts- und Abgabenrecht, erforderlich ist.  

 

(6) Die betroffenen Personen haben die Rechte nach den Art. 13 bis 18 und 21 DSGVO, ins-

besondere auf Auskunft, Berechtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und 

Widerspruch. 

 

§ 13 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 

Cuxhaven, frühestens zum 01. Oktober 2025, in Kraft. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über Verwaltungskosten der Samtgemeinde Land Hadeln vom 

18.12.2018 außer Kraft. 



 

 

 

Otterndorf, den 16. September 2025 

 

       Samtgemeinde Land Hadeln 

 

       gez. Thielebeule 

 

       Samtgemeindebürgermeister  



 

 

Kostentarif zur Verwaltungskostensatzung (§ 2)  

der Samtgemeinde Land Hadeln 

 

Lfd. 
Nr. 

Text: Gegenstand Gebühr 

1 Kopien und andere Vervielfältigungen (u.a. Abschriften, Durchschriften) 

1.1 
Vervielfältigungen, Drucke oder Abgabe von Druckstücken (z.B. Satzungen o.ä.) je angefan-
gene Seite (schwarz-weiß Kopien) 

  bis zum Format DIN A4 0,50 € 

  bis zum Format DIN A3 1,00 € 

1.2 Vervielfältigungen oder Drucke je angefangene Seite (Farbkopien) 

  bis zum Format DIN A4 1,00 € 

  bis zum Format DIN A3 2,00 € 

1.3 Abgabe von Bauleitplänen (als Fotokopie oder Lichtpause) 

  bis zum Format DIN A4 8,00 € 

  bis zum Format DIN A3 10,00 € 

  bis zum Format DIN A2 15,00 € 

  bis zum Format DIN A1 20,00 € 

  
Anmerkung: Für die Abgabe von Bauleitplänen an Architekten oder 
Bauherren wird keine Gebühr erhoben.  

 

2 Amtliche Beglaubigungen, Zeugnisse, Bescheinigungen und Ausweise 

2.1 Beglaubigung von Unterschriften 8,00 € 

2.2 
Beglaubigung von Abschriften, Durchschriften, Vervielfältigungen, Ab-
lichtungen und Negativen 

8,00 € 

2.3 
Ausstellung von Zeugnissen, Bescheinigungen und Ausweisen (wenn 
Gebühren nicht nach anderen Tarifnummern zu erheben sind) 

nach Zeitaufwand* 

3 Akteneinsicht, Auskünfte 

3.1 

Die Einsicht in Akten, Karteien, Register und dergleichen (auch digital) – 
ausgenommen nach § 68 I NBauO – soweit sie nicht zur öffentlichen 
Einsichtnahme ausgelegt sind und wenn in einer anderen Tarifnummer 
keine Gebühren vorgesehen sind für jeden Fall (soweit eine Rechtsvor-
schrift keine Ausnahmeregelung enthält) 

nach Zeitaufwand* 

  bei Versendung der Akte, je Sendung zzgl. 12,00 € 

  

Anmerkung: Eine Gebühr wird nicht erhoben, wenn die Akteneinsicht in 
einem laufenden Verfahren an Verfahrensbeteiligte gewährt wird. Die 
Aufwendungen, an Dritten für die Versendung der Akten zu zahlen sind, 
sind in der Gebühr nicht enthalten und gesondert als Auslagen zu erhe-
ben.  

 

3.2 
Auskünfte aus Akten, Registern, Karteien und dergleichen, wenn in ei-
ner anderen Tarifnummer keine andere Gebühr vorgesehen ist 

nach Zeitaufwand* 

3.3 
Schriftliche Auskunft zur Marktforschung und für wirtschaftliche Disposi-
tionen und Prognosen an interessierte Gesellschaften o.ä.  

nach Zeitaufwand* 
mind. 150,00 € 



 

 

3.4 Feststellungen aus Konten und Akten  nach Zeitaufwand* 

4 Archiv 

4.1 
Für familiengeschichtliche schriftliche Auskünfte wird eine Gebühr nach 
dem Zeitaufwand erhoben 

nach Zeitaufwand* 

4.2 Schriftliche Auskünfte aus Urkunden und alten Akten  nach Zeitaufwand* 

 

Anmerkung: Für die Benutzung und Auskunftserteilung zu wissenschaft-
lichen und heimatkundlichen Zwecken sowie bei Durchführung von Ar-
beiten, die der Berufsausbildung dienen, sind lediglich die baren Ausla-
gen zu erheben. 

 

5 

Schriftliche Aufnahme eines Antrags oder einer Erklärung, die von 
Privatpersonen zu deren Nutzung gewünscht wird und über die üb-
liche Beratungs- und Betreuungspflicht hinausgeht (die Nieder-
schrift über die Erhebung von Rechtsbehelfen ist ausgenommen) 

nach Zeitaufwand* 

6 

Genehmigungen, Erlaubnisse, Ausnahmebewilligungen und an-
dere zum unmittelbaren Nutzen der Beteiligten vorge- nommene 
Verwaltungstätigkeiten, wenn keine andere Gebühr vorgeschrieben 
ist 

nach Zeitaufwand* 

7 Vermögensverwaltung 

7.1 

Vorrangeinräumungs-, Pfandentlassungs- und sonstige Erklärungen zu 
Gunsten von Grundpfandrechten Dritter, insbesondere gegenüber Auf-
lassungsvormerkungen und Vorkaufsrechten sowie Belastungsgeneh-
migungen 

Nach Zeitaufwand* 
mind. 50,00 € 

7.2 Löschungsbewilligung zugunsten von Grundpfandrechten Dritter 
Nach Zeitaufwand* 

mind. 50,00 € 

7.3 
Löschungsbewilligungen, Vorrangeinräumungs-, Pfandentlassungs- und 
sonstige Erklärungen für Rechte, die nicht unter die Nummern 8.1 oder 
8.2 fallen 

nach Zeitaufwand* 

7.4 
Ausstellung eines Zeugnisses über das Nichtbestehen bzw. die Nicht-
ausübung eines Vorkaufsrechtes nach § 28 Abs. 1 S. 3 BauGB 

Nach Zeitaufwand* 
mind. 50,00 € 

8 Abgaben 

8.1 
Aufstellungen und Bescheinigungen in Steuer und Abgabenangelegen-
heiten  

Nach Zeitaufwand* 
mind. 10,00 € 

8.2 Ersatzstücke für verlorene Hundemarken 
Nach Zeitaufwand* 

mind. 10,00 € 

8.3 Zweitausfertigung vom Abgabenbescheid 
Nach Zeitaufwand* 

mind. 10,00 € 

9 Genehmigung, Überwachung, Bewilligung im Zusammenhang mit Baumaßnahmen 

9.1 

Genehmigungen und Überwachungen von Arbeiten, die für Rechnung 
Dritter von Unternehmen an Straßen, Plätzen, Kanälen und sonstigen 
Anlagen ausgeführt werden, je angefangene viertel Stunde der Beauf-
sichtigung einschl. Anfahrt von der Dienststelle oder von der vorherge-
henden Baustelle 

nach Zeitaufwand* 

 
Anmerkung: Sofern die vorhergehende Baustelle entfernter liegt als die 
Dienststelle, ist für die Berechnung des Zeitaufwandes der Weg von der 
Dienststelle zur Baustelle maßgeblich. 

 

9.2 
Bestätigung der Gemeinde über die gesicherte Erschließung gem. § 62 
NBauO 

75,00 € 



 

 

10 Ausstellung eines Kanaltiefenscheins 32,50 € 

11 
Bearbeitung von Einzelanträgen zur Erteilung einer Aufgrabegenehmigung von gemein-
deeigenen Straßen und Wegen (einschl. Fußweg und Randstreifen) sowie von Einzelan-
trägen nach §§ 68 III bzw. 68 IV Telekommunikationsgesetz 

11.1 
Kleinere Maßnahmen: Kopflöcher oder Hausanschlüsse bis 100 m Auf-
grabungslänge pro Kopfloch oder Aufgrabungslänge 

65,00 € 

11.2 Mittlere Maßnahmen: 101 bis 500 m Aufgrabungslänge 130,00 € 

11.3 Größere Maßnahmen: 501 bis 1.000 m Aufgrabungslänge 260,00 € 

11.4 Besondere Maßnahmen 300,00 € - 2500,00 € 

12 
Genehmigung zur Herstellung einer Grundstückseinfahrt oder ei-
ner provisorischen Baustellenzufahrt 

nach Zeitaufwand*,                       
mind. 65,00 € 

13 
Feststellungen, Besichtigungen, Gutachten, Genehmigungen, Erlaubnisse, Bauleitungen, 
Auszüge, technische Arbeiten und zwar für 

13.1 Administrative Tätigkeiten (z.B. Erstellen von Bescheinigungen usw.) nach Zeitaufwand* 

13.2 
Außenarbeiten einschl. Anfahrt von der Dienststelle bzw. von der vor-
hergehenden Baustelle 

nach Zeitaufwand* 

14 
Genehmigungen aufgrund der geltenden Satzung über die Abwasserbeseitigung der 
Samtgemeinde Land Hadeln 

14.1 
Erteilung, Änderung einer Entwässerungsgenehmigung, einschl. Ab-
nahme der Abwasseranlage 

nach Zeitaufwand*,                    
mind. 65,00 € 

14.2 
Teilabnahme der Grundstücksentwässerungsanlage, sofern diese bean-
tragt und genehmigt ist 

nach Zeitaufwand*,                    
mind. 32,50 € 

14.3 Sonstige Prüfungsmaßnahmen nach Zeitaufwand* 

14.4 Erteilung einer Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang 
nach Zeitaufwand*,                    

mind. 60,00 € 

14.5 
Genehmigung zur Einleitung von Abwasser außergewöhnlicher Art in 
die gemeindlichen Abwasseranlagen gem. Abwasserbeseitigungssat-
zung 

nach Zeitaufwand*,                   
mind. 65,00 € 

14.6 
Entnahme und Untersuchung von Abwasserproben, die durch satzungs-
widrige Benutzung oder satzungswidriges Handeln des Anschlussneh-
mers erforderlich werden 

nach Zeitaufwand*,                    
mind. 65,00 € 

15 
Gebühr für die Anwendung von Zwangsmitteln, Zwangsgeldfest-
setzungen und Ersatzvornahme 

10% des Zwangsgel-
des/ Ersatzvornahme 

zzgl. Zeitaufwand 
nach § 1 Abs. 4 Nr. 

3c AllGO 

16 
Verwaltungstätigkeiten, die nach Art und Umfang in der Gebühren-
satzung nicht näher bestimmt werden können und die mit beson-
derer Mühe verbunden sind 

nach Zeitaufwand* 

17 Rechtsbehelf nach Zeitaufwand* 

 

Anmerkung: Entscheidungen über förmliche Rechtsbehelfe, soweit nicht 
§ 4 der Verwaltungskostensatzung anzuwenden ist und der Rechtsbe-
helf erfolglos bleibt oder der Rechtsbehelf Erfolg hat, die angefochtene 
Verwaltungstätigkeit aber aufgrund unrichtiger oder unvollständiger An-
gaben vorgenommen bzw. abgelehnt worden ist, einschl. der Entschei-
dungen über Widersprüche Dritter 

 



 

 

 

* Viertelstundesätze gem. § 1 Abs. 4 Nr. 1, 2c, 3c, oder 4c der Allgemeinen Gebührenordnung (AllGO) 

 


